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Der Provinzialausschuß beehrt sich demnach folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„1. Die Provinzial-Heilstätte Fichtenhain wird mit dem 31. März 1932 aufgelöst.
2. Unter dem Namen „Provinzialgut Fichtenhain" wird der landwirtschaftlicheBetrieb weitergeführt.
3. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, über die Verwendung der freiwerdenden Beamten und

AngestelltenBeschluß zu fassen und über die Verwertung der freiwerdenden Gebäude Bestimmung
zu treffen."

Düsseldorf, den 14. März 1932.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Knlage 13.
(DrucksacheNr.il.)

Vericht und 5lntrag
des provinzialausschusses,

betreffend den Kblauf der Dienstzeit der candesriite Dr. Diefenhardt,
Müller und Zillikens.

Der 59. RheinischeProvinziallnndtag hat in der Plenarsitzung am 9. Dezember 1920 die Landes¬
räte Dr. Diefenhardt, Müller nnd Zillikens vom 1. April 1921 ab auf die Dauer von 12 Jahren zu
Landesräten unter folgenden Bedingungen wiedergewählt:
„1. Die Gewählten haben sich den jetzigen und etwa künftig zu erlassendenBestimmungen der Regle¬

ments über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten zu unterwerfen;
2. sie sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder stellvertre¬

tendes Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt- oder Nebenamt zu über¬
nehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns, insbesondere auch
unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Nbteiluugsdirigent fungiert, zu beschäftigen."

Die 12jährige Amtszeit der drei Landesräte geht mithin am 31. März 1933 zu Gnde. Da es fraglich ist,
ob der Provinziallandtag vor diesem Zeitpunkte im Jahre 1933 zusammentreten wird, es auch nicht
erwünscht ist, daß die Entscheidungkurz vor Ablauf der Wahlperiode getroffen wird, so wird sich der
Provinziallandtag schon in seiner nächsten Tagung mit der Wiederwahl zu befafsen haben. Die etwaige
Wiederwahl würde unter folgenden Bedingungen zu geschehen haben:
„1. Die Wiederwahl zu Landesrcitenerfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1933,

unbeschadet der Vorschriftenüber die Versetzung der Beamten in den Ruhestand infolge Erreichnng
der Altersgrenze;

2. die Gewählten haben die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden
Vorschriftenüber die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten als für sich verbindlichanzu¬
erkennen ;

3. sie sind gehalten auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder stellvertre¬
tendes Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt im Haupt- oder Nebenamte zu
übernehmen, oder sich bei der Hauptverwaltung nach Anordnung des Landeshauptmanns, ins¬
besondere auch unter einem anderen oberen Beamten als Abteilungsdirigenten zu beschäftigen."

Der Provinzialausschußbeehrt sich unter Beifügung einer Nachweifungüber die persönlichen und dienst¬
lichen Verhältnisse der Landesräte Dr. Diefenhardt, Müller und Zillikens zu beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle die Landesräte Dr. Diefenhardt, Müller und Zillikens unter den zu¬
letzt genannten Bedingungen wiederwählen."

Düsseldorf, den 11. April 1932.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 13. 59

Nachweisung
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse der candesriite

Dr. Diefenhardt, Müller und ZilliKens.

Der Beamten
Familien-

und Vornamen
Geburtsort

und Geburts¬
datum

Dienstalter
als Gerich ts-

assessor

Familien -
Ver¬

hältnisse
Bemerkungen

Dr. Diefen-
hardt, Adolf

Haiger,
Reg.-Bez.

Wiesbaden,
6. 7. 1876

12. 2. 1904 verheiratet

Müller, Max Gerstau,
Kreis Düfseb

dorf-Mett-
mann

28. 1. 1876

9. 7. 1903 verheiratet

Zillitens,
Paul

Gupen,
4. 6. 1877

21. 11. 1903 verheiratet

Laudesrat Dr. Diefenhardt, am 3. Mai
1904 als Gerichtsassessor in den Rheini¬
schen Provinzialdienst eingetreten, wur¬
de vom Provinzialausschuß am 17. Fe¬
bruar 1906 zum Landesassessor, vom
49. Rheinischen Provinziallandtag vom
I.April 1909 ab auf die Dauer von
12 Jahren zum Landesrat gewählt und
vom 59. Rheinischen Provinziallandtag
vom 1. April 1921 ab auf 12 Jahre wie¬
dergewählt. Landesrat Dr. Diefen¬
hardt ist als beamtetes Mitglied des
Vorstandes der Landesversicherungsan¬
stalt tätig.

Landesrat Müller, am 16. Januar 1905
als wissenschaftlicherHilfsarbeiter in den
Rheinischen Provinzialdienst eingetre¬
ten, wurde vom Provinzialausschuß am
17. Februar 1906 zum Landesassessor,
vom 49. Rheinischen Provinziallandtag
vom 1. April 1909 ab auf die Dauer von
12 Jahren zum Landesrat gewählt und
vom 59. Rheinischen Provinziallandtag
vom 1. April 1921 ab auf 12 Jahre wie¬
dergewählt. Landesrat Müller ist mit
der Führung des Dezernats für das
Taubstummen-, Bliuden- uud Hebam-
menwesen betraut. Außerdem liegen
ihm die Geschäfte eines Justitiars der
Straßenbauabteilung ob.

Landesrat Zillikens, seit 19. Februar
1906 im Dienste der Rheinischen Pro-
vinzialverwaltung, wurde vom 1. April
1908 ab vom Provinzialausschnh zum
Landesassessor, vom 1. April des fol¬
genden Jahres ab vom 49. Rheinifchen
Provinziallandtag auf die Dauer von
12 Jahren zum Landesrat gewählt und
vom 59. Rheinischen Provinziallandtag
vom 1. April 1921 ab auf 12 Jahre wie¬
dergewählt. Landesrat Zillitens führt
das Dezernat für Perfonalfachen und
für die Angelegenheiten der Provinzial-
Lehranstalten für Weinbau, Obstbau
und Landwirtschaft.
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